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Eingereicht  von 

Geschäftsprüfungskommission (GPK) 

Ausübung  von  Nebenbeschäftigungen  von  öffentlich-rechtlichen Mitarbeiterinnen und 

Mitarbeitern 

Die  GPK hat im Rahmen  der  Rechnungsprüfung  2020  festgestellt, dass betreffend Bewilligungspflicht 

von  Nebenbeschäftigungen im Stadtrat unterschiedliche Rechtsauffassungen bestehen. 

Gemäss geltendem Personalreglement  der  Stadt sind Nebenbeschäftigungen bei öffentlich-rechtli-

chen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern nur unter gewissen Voraussetzungen bewilligungspflichtig:  Die 

Nebenbeschäftigung muss regelmässig, mit Einkommen verbunden oder zeitlich stark beanspruchend 

sein  (Art. 29  PR). Zur letzten Voraussetzung ist im Vollzugsreglement erwähnt, dass  die  Bewilligung  in 

der  Regel verweigert wird, wenn  die  durchschnittliche Beanspruchung mehr als fünf Stunden  pro  Wo-

che beanspruche  (Art. 12  VZP). 

Offenbar obliegt  es der  betroffenen Mitarbeiterin und dem betroffenen Mitarbeiter allein, darüber zu 

entscheiden, wann  die  Voraussetzungen zur Bewilligung erfüllt sind.  Sind die  Voraussetzungen aus 

Sicht  der  Mitarbeiterin oder  des  Mitarbeiters (auch  in  guten Treuen) nicht erfüllt, ist  die  Nebentätigkeit 

ohne Bewilligung zulässig. 

Ist  die  Tätigkeit gemäss  der  betroffenen Mitarbeiterin oder dem betroffenen Mitarbeiter somit nicht be-

willigungspflichtig, so ist  der  Stadtrat gemäss geltendem Reglement mangels Zuständigkeit somit gar 

nie  in der  Lage, zu beurteilen, ob  die  Nebenbeschäftigung mit  der  Verwaltungsaufgabe vereinbar ist 

oder nicht. 

Würde  die  betroffene Mitarbeiterin oder  der  betroffene Mitarbeiter aber das Bewilligungsverfahren 

durchlaufen, wäre  es  dem Stadtrat erlaubt, Tätigkeiten zu untersagen, wenn diese mit  der  Verwal-

tungsaufgabe nicht vereinbar sind. Gerade bei leitenden Verwaltungspersonen ist das geltende Recht 

damit lückenhaft und führt zu einem stossenden Ergebnis. Auch ist  die  Rechtsgleichheit  des  Verwal-

tungspersonals betroffen: Eine Person,  die  das Bewilligungsverfahren (freiwillig) durchläuft, wird allen-

falls einem strengeren Massstab unterstellt als eine Person,  die  zum Schluss kommt, dass  die  Tätig-

keit nach ihrem eigenen Ermessen nicht bewilligungspflichtig ist. 



Datum 

21.09.2021 Für  die  GPK: 

as Dudli 

Die  GPK ersucht  den  Stadtrat, das Personalreglement  in  diesem Sinne zu überarbeiten und rund um 

die  Nebenbeschäftigungen ein angepasstes, modernes Reglement auszuarbeiten, welches potenzi-

elle Interessenkonflikte adressiert und  die  oben erwähnten Missstände ausräumt. Allenfalls sei bei  der 

Ausarbeitung eine Differenzierung zwischen Kadermitarbeiterinnen und Kadermitarbeitern und übri-

gem öffentlich-rechtlichen Verwaltungspersonal vorzunehmen. Allenfalls kann auf  die  Ausstands-

gründe gemäss  Art. 7  ff. VRG (sGS  951.1;  Gesetz über  die  Verwaltungsrechtspflege) verwiesen wer-

den. 

In die  Überarbeitung ist auch zu integrieren, wie  die  Stadt als Arbeitgeberin mit Beteiligungen (z.B. 

Aktien/Stammanteile) sowie Mandaten (z.B. Verwaltungsrat, Vorstand)  von  öffentlich-rechtlich ange-

stellten Personen umgehen will. 
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Name Vorname Unterschrift 

Akeret Alexandra 

 

Angehrn Evelyne 

 

Angehrn Patrik 1 , 
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Bodenmann Marlene
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Daniel 
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Cozzio Rebecca 

 

Crottogini Eva 2. 

 

Daguati Remo 2  igr  

 

Diem Melanie 

 

Dörig Maja 

 

Dudli Andreas 
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Eberhard  Anliker Gabriela 

Fässler Magdalena 

Federer Cornelia 2 v 
Frei-Grimm Barbara , 

Gasser-Beck Jacqueline ,sQf 

Granitzer Esther 

 

Grob Stefan 

 

Hälg Konstantin 
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Heeb Jenny . 

Andreas /fr4cie 4,4  
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Huber Christian l  
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Kehl Daniel 
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«
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Keller Felix 

Name Vorname Unterschrift 

Keller Stefan 1.--1-% 
Keller-Stadler Gisela 

  

Königer 

 

Doris  

Kühne Werner 
...› 

Kuratli Donat 

  

Lemmenmeier Eva 

 

Liechti 
--, Ivo .77 

 

Meyer Veronika  R. j) 

 

Mitrovic Vica 7/ 1 

,Müller Clemens 

 

Neff Christian 

  

"Neuweiler René 

 

Niederhauser Nadine 

 

Olibet Peter SCLL 

Rizvi Miriam 

 

Ronzani Manuela 

  

Rotach Marcel 
I 

Rütsche 

 

Beat  

Saxer Corina ,.7'  ner.) 

Schimke Karl 

Schmid Rebekka 2 

Schönbächler Philipp 

 

—Schürch ) 
Marlène "4  

Stähelin Louis  

 

Thurairajah Jeyakumar 

 

Wäspe Remo . 

 

  ibel Lara 

 

Z.:--

 

.,1/yenger Lydia 

  

Wettach Christoph 

  

Winter-Dubs Karin .  7/ 

Zwicky  Mosimann 

 

Elisabeth  
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